
Satzung 
zur Aufhebung der Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht gemäß § 25 Abs.1, 
Satz 1 Ziffer 2 BauGB für ein Teilgebiet des Geltungsbereiches des 
Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 31 für das Gebiet Halle - Wörmlitz 
(ehemalige Garnison) 

 
 
 
 

Gemäß § 25 Abs.1, Satz 1 Ziffer 2 Baugesetzbuch (BauGB)  in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in Verbindung mit § 8 Kommunal-
verfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA 
2014, S. 288), in den jeweils gültigen Fassungen, hat der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) in 
seiner Sitzung am xx.xx.xxxx nachfolgende Satzung beschlossen: 

 
§ 1 

 
Aufhebung 

 
(1) Die Satzung der Stadt Halle vom 10. Juli 1991 über das besondere Vorkaufsrecht für 

das Gebiet Wohn- und Gewerbegebiet Wörmlitz (Bebauungsplan Nr. 31), in Kraft 
getreten am 15.09.1991, wird für den in der Anlage 1 als blaue Flächen dargestellten 
Teilbereich aufgehoben. 
 

(2) Für die übrigen Geltungsbereiche der Bebauungspläne mit den Nummern 31.3, 31.4, 
31.5, 31.6, 31.6 1. Änderung sowie für den Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 
31.2 hat die Satzung über das besondere Vorkaufsrecht weiterhin Bestand. 

 
(3) Die Anlage 1 ist Bestandteil dieser Satzung. 

 
§ 2 

 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
 
 
 
 

 
Stadt Halle (Saale), den… 
 
 
 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister       Dienstsiegel 
 


